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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 10 octobre 1 924]

Beziehungen zu Russland 
Geheim Mündlich

Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes teilt mit, ein in leitender 
Stellung bei einer grossen schweizerischen Fabrik beschäftigter Ingenieur habe 
ihm gesagt, er wisse von zuverlässiger Seite, dass der Botschafter der russischen 
Sowietregierung in Berlin sich dahin geäussert habe, Russland wäre bereit, wieder 
Beziehungen zur Schweiz aufzunehmen, sofern darüber in offizieller Weise in 
London verhandelt würde; eine Entschuldigung der Schweizer Regierung wegen 
der Ermordung Worowskis würde nicht mehr verlangt; es würde genügen, wenn 
der Bundesrat seinem Bedauern über diese Tat Ausdruck gäbe; über eine den 
Erben Worowskis zu bewilligende Entschädigung würde eine Verständigung 
leicht sein. Der eingangs erwähnte Ingenieur erklärte, er habe Beziehungen zu der 
Sowietvertretung in Berlin und könnte dort vorläufig einmal ganz privat die Sache 
an die Hand nehmen und festzustellen suchen, ob sich hier ein Weg öffne, um zur 
Aufhebung des russischen wirtschaftlichen Boykotts gegenüber der Schweiz zu 
gelangen, was von weiten Kreisen des Handels und der Industrie sehr begrüsst 
würde.

Der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes ist der Meinung, wenn es 
gelänge, den Weg zu Verhandlungen über die Wiederaufnahme von Handelsbe
ziehungen zu Russland dadurch zu ebnen, dass der Irrtum der Moskauer Regie
rung zerstreut würde, die immer noch glaubt, es sei auf einen Eingriff des Bundes
rates zurückzuführen, dass der Fall Worowski vom kantonalen Gericht beurteilt 
worden sei, und durch den Hinweis darauf, dass der Bundesrat der Witwe und der 
Tochter Worowskis sein Bedauern über die Mordtat in aller Form ausgesprochen 
habe, so sollte eine Annäherung auf diesem Boden versucht werden. Es müsste 
aber so vorgegangen werden, dass jeder Zweifel darüber ausgeschlossen wäre, 
dass nicht der Bundesrat, sondern die Sowietregierung den ersten Schritt zur 
Annäherung unternommen hat. Unklar sei die W endung betr. eine den Angehö
rigen Worowskis zu gewährende Entschädigung. Davon, dass der Bundesrat eine 
solche Entschädigung gewähre, könne natürlich keine Rede sein.

In der Beratung wird anerkannt, dass die Wiederaufnahme von Handelsbezie
hungen zu Russland, also die Beseitigung des wirtschaftlichen Boykotts, zu wün
schen wäre, da Russland gewisse Industrieprodukte, namentlich gewisse Maschi
nen nötig hat, die die schweizerische Industrie liefern könnte, und da feststeht, 
dass es solche Industrieerzeugnisse von anderswoher bezieht und auch bezahlt. 
Wenn sich eine solche Annäherung auf der eben geschilderten Grundlage vorbe
reiten liesse, so sollte der Versuch hiezu gemacht werden. Die Feststellung, dass 
der Bundesrat den Angehörigen Worowskis sein Bedauern über die Mordtat aus-

1. E tait absent: R. Haab.
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gesprochen habe2, entspreche den Tatsachen und könne wohl in Kauf genommen 
werden. Bei alledem müsse aber mit grösster Vorsicht vorgegangen werden, um 
der Sowietregierung auch nicht den geringsten Anlass zu einer Blosstellung des 
Bundesrates zu geben. Was die allfälligen Verhandlungen mit Vertretern der 
Sowietregierung anbelange, so wäre es wünschenswert, wenn sie in Berlin geführt 
werden könnten. Tunlich erscheine es auch, den Sowietleuten zu verstehen zu 
geben, sie sollen, um solche Verhandlungen in Gang zu bringen, einen Schritt bei 
der Gesandtschaft in London oder in Berlin tun.

Auf Grund der Beratung wird der Vorsteher des Justiz- und Polizeideparte- 
mentes ermächtigt, den eingangs erwähnten Ingenieur wissen zu lassen, der Bun
desrat habe nichts dagegen einzuwenden, wenn er, vorläufig durchaus privat, mit 
den Sowietleuten, zu denen er in Berlin Beziehungen hat, die Frage der Aufhe
bung des russischen Boykotts im Sinne der vorstehenden Erwägungen zur Spra
che bringe, wobei er auch zu verstehen geben könne, dass von russischer Seite zur 
Anbahnung von offiziellen Verhandlungen ein Schritt bei der Schweizer 
Gesandtschaft in London oder Berlin getan werden könne.3

2. Cf. n° 272.
3. C f n° 357.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, H. Rüfenacht, 
au Chef du Département politique, G. M otta1

RP Berlin, 11. Oktober 1924

Als der Reichsaussenminister Dr. Stresemann, wie ich in meinem letzten 
Bericht Nr. 20 vom 25. September2 meldete, mir für den Fall der Zustimmung des 
Zentrums den baldigen Eintritt der Deutschnationalen in das Reichskabinett 
ankündigte und dabei das weitere Fernbleiben der Sozialdemokraten als selbst
verständliche und gegebene Voraussetzung dafür hinstellte, wusste er noch nicht, 
oder er verschwieg es mir, dass der Reichskanzler auch diese Partei zur Mitarbeit 
einladen werde, oder er sah voraus, dass eine solche Einladung nur eine Geste 
ohne praktische Folge bleiben werde. Immerhin hat das geschickte Verhalten der 
sozialdemokratischen Unterhändler der Volkspartei und den Deutschnationalen 
das Spiel nicht leicht gemacht. Durch ihre Erklärung, ein Zusammenarbeiten mit 
den bürgerlichen Parteien nicht grundsätzlich abzulehnen, versetzten sie die 
Volkspartei und die Deutschnationalen in die Verlegenheit, entweder gegen ihr 
innerstes Gefühl die Hand zur Verständigung zu reichen, oder durch eine Ableh
nung den Vorwurf der Krisenmacherei auf sich zu nehmen. Sie kennen die Ent
wicklung der Dinge aus der Presse. Die Aufstellung von Richtlinien für eine 
Volksgemeinschaft durch den Reichskanzler hat zu einem Frage- und Antwort-

1. Rem arque de Motta en tête du rapport: Der Brief Tschitscherin’s ist hochinteressant. La lettre 
en question est reproduite en annexe.
2. Non reproduit.
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